
RG 0001 – Domizil-Schutz
Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck besteht bei Verträgen mit mindestens einjähriger Vertragsdauer Versicherungsschutz
auch für die Dauer von Fahrten und Aufenthalten mit dem eigenen oder Ihnen bzw. anderen Versicherten dienstlich überlassenen
Kraftfahrzeug innerhalb Ihres ständigen Wohnortes, solange sich die versicherten Sachen innerhalb des Kraftfahrzeugs befinden.
Ziffer 8.1 der AVB Reisegepäck gilt entsprechend.

RG 0002 – Erweiterter Domizil-Schutz
Abweichend von Ziffer 8.4 der AVB Reisegepäck sind bei Jahresverträgen auch Gänge, Fahrten und damit verbundene Aufenthalte
innerhalb Ihres ständigen Wohnortes mitversichert. Ziffer 8.1 der AVB Reisegepäck gilt entsprechend.

G 0003 – UrlaubsDeckung
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, erhöht sich für Urlaubsreisen von mindestens vier Tagen Dauer die verein-
barte Versicherungssumme auf den für diese Reisen vereinbarten Betrag. Eine Anzeige der Urlaubsreisen ist nicht erforderlich. Im
Versicherungsfall haben Sie oder ein anderer Versicherter auf Verlangen nachzuweisen, dass der Schaden auf einer solchen Urlaubs-
reise eingetreten ist.

RG 0004 – Camping
1. Abweichend von Ziffer 3.2.2 AVB Reisegepäck besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, die während des Zeltens oder

Campings auf einem offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmern eingerichteten) Campingplatz eintreten.
2. Werden Sachen unbeaufsichtigt im Zelt oder Wohnwagen zurückgelassen, so besteht Versicherungsschutz für Schäden durch

Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, wenn
2.1 bei Zelten:

der Schaden nicht während der Nachtzeit eingetreten ist. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.
Das Zelt ist mindestens zuzubinden oder zuzuknöpfen.

2.2 bei Wohnwagen:
dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist. 

2.3 Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall (Ziffer 1.4 AVB Reisegepäck) sind im unbeaufsichtigten Zelt oder
Wohnwagen nicht versichert.

2.4 Als Beaufsichtigung gilt nur Ihre ständige Anwesenheit oder die eines anderen Versicherten oder einer von Ihnen bzw. einem
anderen Versicherten beauftragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur
allgemeinen Benutzung offen stehenden Platzes o. ä.

3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, Jagdwaffen, Radio- und Fernseh-
apparate, Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie 

3.1 in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder
3.2 der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur Aufbewahrung übergeben sind oder
3.3 sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicherten Wohnwagen oder in einem fest umschlossenen und durch Ver-

schluss gesicherten Kraftfahrzeug auf einem offiziellen Campingplatz befinden.
4. Sofern kein offizieller Campingplatz (siehe Ziffer 1.) benutzt wird, sind Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räu-

berische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) ausgeschlossen.
5. Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungsfalles zu

erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte.
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Versicherungs-
schutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die anderen Versicherten durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.

RG 0005 – Fahrräder
1. Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht Versicherungsschutz auch für Fahrräder, solange sie sich nicht in bestim-

mungsgemäßem Gebrauch befinden.
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls durch ein Kabelschloss oder ein

Schloss mit vergleichbarem Sicherheitswert, hierzu zählen regelmäßig keine Rahmenschlösser, gesichert war. Ziffer 2.1 AVB
Reisegepäck bleibt unberührt.
Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungsfalles zu
erfüllen ist, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte.
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Versicherungs-
schutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die anderen Versicherten durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.
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Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der uns
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.

3. Wir ersetzen Schäden an mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen nur, wenn sie
zusammen mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind.

4. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 EUR begrenzt, wenn der Diebstahl während der Nachtzeit verübt wird. Als
Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

5. Sie oder ein anderer Versicherter haben Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten
Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren.
Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese Bestimmung, so können Sie Entschädigung nur verlangen, wenn Sie die Merk-
male anderweitig nachweisen.

RG 0006 – Segelsurfgeräte
1. Abweichend von Ziffer 1.5 AVB Reisegepäck besteht Versicherungsschutz auch für Segelsurfgeräte, solange sie sich nicht in

bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls durch ein Kabelschloss oder ein

Schloss mit vergleichbarem Sicherheitswert gesichert war. Ziffer 2.1 AVB Reisegepäck bleibt unberührt.
Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfül-
len ist, können wir den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte.
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie und die anderen Versicherten den Versicherungs-
schutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie bzw. die anderen Versicherten durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.
Weisen Sie oder ein anderer Versicherter nach, dass die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie oder ein anderer Versicherter nachweisen, dass die Verletzung der
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
uns obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie oder ein anderer Versicherter die Obliegenheit arglistig verletzt
haben.

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 250 EUR begrenzt, wenn der Diebstahl während der Nachtzeit verübt wird. Als
Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

4. Sie oder ein anderer Versicherter haben Unterlagen über den Hersteller, die Bezugsquelle, die Marke und die Fabrikationsnum-
mer der versicherten Segelsurfgeräte zu beschaffen und aufzubewahren.
Verletzen Sie oder ein anderer Versicherter diese Bestimmung, so können Sie Entschädigung nur verlangen, wenn Sie die Merk-
male anderweitig nachweisen.

RG 0007 – Personengruppen
Abweichend von Ziffer 1.1 AVB Reisegepäck gelten als Versicherte nur die im Versicherungsschein namentlich benannten Personen
und/oder der im Versicherungsschein beschriebene Personenkreis.
Versicherungsschutz besteht für Familienangehörige und sonstige Personen gem. Ziffer 1.1 Abs. 1 AVB Reisegepäck nur, wenn dies
ausdrücklich vereinbart ist.
Sofern für den Personenkreis gem. Ziffer 1.1 AVB Reisegepäck bei uns Verträge bestehen, erfolgt bei gemeinsamen Reisen eine
Addition der Versicherungssummen (Summenausgleich).

RG 0008 – Dienstreisen
Versicherungsschutz besteht nur auf Dienst- und Geschäftsreisen, die in Ihrem Auftrag unternommen werden.

RG 0009 – Neuwertversicherung
1. Abweichend von Ziffer 9.2 AVB Reisegepäck ist Versicherungswert derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue

Sachen gleicher Art und Güte an Ihrem ständigen Wohnort anzuschaffen (Neuwert).
2. Für technische Geräte, die älter sind als 5 Jahre, sowie für Bekleidung und Wäsche, die älter sind als 3 Jahre, ist der Versiche-

rungswert nur der Zeitwert, wenn der durch einen Abzug für Alter, Abnutzung und Gebrauch sich ergebende Wert unter 50 % des
Wiederbeschaffungspreises (Neuwert) liegt.
Technische Geräte sind insbesondere Haushalts- und Küchengeräte, Foto-, Filmapparate und tragbare Video-Systeme jeweils
mit Zubehör, Phono-, Radio- und Fernsehgeräte, Camping- und Sportgeräte. Zu Bekleidung und Wäsche rechnen auch Schuhe
und Pelzwerk.

RG 0013 – Ausschluss von Auto- und Mobiltelefonen
Abweichend von Ziffer 1.2 AVB Reisegepäck sind tragbare Autotelefone und Mobiltelefone vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

RG 0014 – Telefon- und/oder Portokosten
Aus Anlass eines ersatzpflichtigen Versicherungsfalles und in Verbindung mit seinen Folgen entstehende notwendige Auslagen an
Porto- und/oder Telefonkosten werden bis zu maximal 15 EUR von uns übernommen.
Bei den Telefonkosten werden lediglich die Aufwendungen für die Gesprächseinheiten selbst berücksichtigt. 

RG 0015 – Kein Abzug wegen Unterversicherung
1. Abweichend von Ziffer 11.3 AVB Reisegepäck nehmen wir keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.
2. Sie und wir können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versicherungsjahres durch Erklärung

in Textform verlangen, dass diese Bestimmung mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres entfällt.
Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Erklärung
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres kündigen.

RG 0016 – Alleinreisen
Es gilt vereinbart, dass für Reisen, die mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen gemäß Satz 1 der Ziffer 1 der AVB
Reisegepäck, abgesehen von Ihrem Ehegatten oder Ihrem namentlich angegebenen Lebensgefährten, getrennt oder allein unterneh-
men, Versicherungsschutz besteht.
Hinweis zu Ziffer 1.1 zweiter Absatz der AVB Reisegepäck
• Für Ihren Ehepartner oder Ihren namentlich angegebenen Lebensgefährten gilt diese Vereinbarung automatisch getroffen.
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